
Regelungen zur Durchführung der 
Evaluation von Lehre und Studium an 

der Juristischen Fakultät der 
Universität Potsdam 

vom 29.05 2013 

Der Fakultätsrat der Juristischen Fakultät hat 
am 29.05.2013 auf Grundlage des §4 Abs.1 
S.2 der Evaluationssatzung der Universität 
Potsdam vom 27.02.2013 (AmBek UP Nr. 16 
vom 02.09.2013, Seite 1018) folgende Ausfüh-
rungsvorschriften beschlossen: 

 

§ 1 Lehrveranstaltungsevaluation 

(1) Der Evaluation unterliegen alle Lehrveran-
staltungen, die die Juristische Fakultät als 
Pflicht- oder Wahlfach anbietet. Fakultativ an-
gebotene Veranstaltungen können freiwillig 
evaluiert werden. 

(2) Lehrveranstaltungen von Lehrenden, die ihr 
erstes oder zweites Semester an der Juristi-
schen Fakultät der Universität Potsdam lehren, 
sind zu evaluieren.  

(3) Von den übrigen Lehrveranstaltungen wird 
jedes Jahr ein Drittel für eine Evaluation aus-
gewählt. (Pflichtevaluation). Die Auswahl er-
folgt durch das Los. Die Studiendekanin / der 
Studiendekan informiert die Lehrenden der 
Fakultät über den anberaumten Evaluations-
zeitraum und die ausgelosten Lehrveranstal-
tungen. 

(4) Die Pflichtevaluation findet während der 
Lehrveranstaltung statt. Dafür erhalten die 
Studierenden Fragebögen, die binnen ca. 15 
Minuten ausgefüllt werden sollen. Die Frage-
bögen werden vom Zentrum für Qualitätsent-
wicklung in Lehre und Studium (ZfQ) ausge-
wertet. 

(5) Die freiwillige Evaluation ist zulässig. Dafür 
steht die Online-Lehrveranstaltungsevaluation 
der Universität Potsdam zur Verfügung. 

 

 

 

§ 2 Modulevaluation 

(1) Zur Modulevaluation findet jährlich eine 
Modulkonferenz statt. Mitglieder sind die Stu-
diendekanin / der Studiendekan und die Mo-
dulbeauftragten. 

(2) Der Modulevaluation unterliegen alle Modu-
le, die von einer Studienordnung als Pflicht- 
oder Wahlfach eingeordnet sind. 

(3) Die Modulevaluation beinhaltet auch die 
Analyse der Daten des ZfQ und der Studien-
dekanin / des Studiendekans, bspw. aus der 
Lehrveranstaltungsevaluation, Studierenden-
befragungen, Dokumentenanalyse oder hoch-
schulstatistische Daten. 

 

§ 3 Studiengangevaluation   

(1) Die Evaluation von Studiengängen findet 
regelmäßig, jedoch mindestens einmal in der 
Regelstudienzeit jedes Studienganges statt. 

(2) Der Studiengangevaluation unterliegen alle 
Studiengänge, die von der Juristischen Fakul-
tät angeboten werden. 

(3) Die Dekanin / der Dekan trifft auf Empfeh-
lung der Studienkommission mit dem ZfQ eine 
Vereinbarung über den Zeitpunkt und die Er-
hebungsinstrumente der Studiengangevaluati-
onen. Die Vereinbarung wird fakultätsöffentlich 
gemacht. 

 

§ 4 In-Kraft-Treten 

(1) Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Ver-
öffentlichung auf den Internetseiten der Juristi-
schen Fakultät der Universität Potsdam in 
Kraft. 

(2) Die Evaluation nach dieser Ordnung findet 
erstmals im Semester nach der Veröffentli-
chung statt. 
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